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PRÄAMBEL 
 

Diese FMA-Mindeststandards betreffen die Informationen bei Ausscheiden aus dem Unterneh-

men vor Eintritt eines Leistungsfalles.  

Die in den FMA-Mindeststandards für die Informationspflichten in der Betrieblichen Kollektivver-

sicherung vom Juli 2015 angeführten Informationen an Anwartschaftsberechtigte bei Einbezie-
hung in die Betriebliche Kollektivversicherung sollen mit Wirkung zum 1. Jänner 2022 in der Be-

triebliche Kollektivversicherung Informationspflichtenverordnung 2021 – BKV-InfoV 2021 gere-

gelt werden. Die bisherigen FMA-Mindeststandards für die Informationspflichten in der Betriebli-
chen Kollektivversicherung vom Juli 2015 werden somit zum 1. Jänner 2022 durch die vorliegen-

den Mindeststandards und die BKV-InfoV 2021 ersetzt.  

Diese FMA-Mindeststandards beziehen sich auf alle Versicherungsverträge der betrieblichen Kol-

lektivversicherung über im Inland belegene Risken, d.h. auf jene Verträge, bei welchen Versi-
cherte bzw. Anwartschafts- und Leistungsberechtigte ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 

haben. Adressaten dieser FMA-Mindeststandards sind auch Versicherungsunternehmen aus an-

deren EWR-Staaten, die in Österreich im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs oder über 
eine Niederlassung tätig sind.  

Diese Mindeststandards stellen keine Verordnung dar. Sie dienen als Orientierungshilfe und ge-

ben Rechtsauffassungen und praktische Verhaltensempfehlungen der FMA wieder. Über die ge-

setzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus ihnen nicht abgelei-
tet werden. Ob durch die Nichtbeachtung von Empfehlungen in Mindeststandards auch gesetzli-

che Bestimmungen verletzt wurden, wird von der FMA im Einzelfall überprüft.  

Diese FMA-Mindeststandards hindern Versicherungsunternehmen nicht, höhere Standards fest-
zulegen. 
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INFORMATION BEI AUSSCHEIDEN AUS DEM UNTER-
NEHMEN VOR EINTRITT EINES LEISTUNGSFALLES 
 

Unbeschadet anderer Offenlegungspflichten informiert das Versicherungsunternehmen die  
Anwartschaftsberechtigten bei Ausscheiden aus dem Unternehmen vor Eintritt eines Leistungs-

falles insbesondere über 

1. Name, Anschrift des Sitzes, Rechtsform, Telefon- und Telefaxnummer, Internet- und E-Mail-
Adresse des Versicherungsunternehmens, gegebenenfalls auch der Zweigniederlassung, von 
der aus der Vertrag verwaltet wird, sowie den Umstand, dass es sich bei dem Unternehmen 
um ein Versicherungsunternehmen handelt; 

2. Name, Anschrift und Rechtsform des (ehemaligen) Arbeitgebers, mit dem der Versicherungs-
vertrag abgeschlossen wurde; 

3. Stichtag, auf den sich die Information bezieht; 

4. Name, Geschlecht und Geburtsdatum des Anwartschaftsberechtigten; 

5. Name, Geschlecht und Geburtsdatum etwaiger mitversicherter Personen, sofern im Versiche-
rungsvertrag die Hinterbliebenenversorgung auf individueller Basis vorgesehen ist, ein-
schließlich des Hinweises bei Versicherungsverträgen mit Hinterbliebenenversorgung auf in-
dividueller Basis, dass die Nichtnennung von Ehepartnern bzw. eingetragenen Partnern oder 
Lebensgefährten zu einer eingeschränkten Hinterbliebenenleistung führen kann; 

6. die Höhe des Unverfallbarkeitsbetrages aufgegliedert nach 

a. Unverfallbarkeitsbetrag aus Arbeitgeberprämien; 

b. Unverfallbarkeitsbetrag aus Arbeitnehmerprämie nach § 108a EStG 1988 und  
§ 17 Abs. 1 Z 4 lit. a BMSVG; 

c. Unverfallbarkeitsbetrag aus sonstigen Arbeitnehmerprämien; 

7. das Datum des Ausscheidens aus dem Unternehmen; 

8. die Verfügungsmöglichkeiten über den Unverfallbarkeitsbetrag gemäß § 6c BPG;  

9. die verwaltungstechnische Abwicklung inkl. eines vorgefertigten Antwortbriefes, mit Hilfe des-
sen der Anwartschaftsberechtigte die gewünschte Verfügungsmöglichkeit auswählen und ge-
gebenenfalls bei Abfindung die Bankverbindung angeben kann; 

10. die im Falle einer Abfindung in Abzug gebrachte Lohnsteuer nach § 67 Abs. 8 lit. e EStG 1988. 
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